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1. Einführung 

 

 

Die rechtliche Notwendigkeit zur Erarbeitung von Maßnahmenplänen ergibt sich aus Artikel 

3 Abs. 1 der „Vogelschutz-Richtlinie“ (Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979). 

Hiernach sind die Mitgliedsstaaten aufgefordert, die erforderlichen Maßnahmen zu 

treffen“…um für alle unter Artikel I fallenden Vogelarten eine ausreichende Vielfalt und eine 

ausreichende Flächengröße der Lebensräume zu erhalten oder wieder herzustellen“. 

Der vorliegende Maßnahmenplan ist, neben der Grunddatenerhebung und dem Monitoring,   

Teil des von der EU geforderten Bewirtschaftungsplanes (= Managementplanes). 

 

Die Maßnahmenplanung hat in erster Linie die Konkretisierung ausdifferenzierter 

Maßnahmen auf der Fläche zum Ziel und ist eine Grundlage für (s. RP Gießen 2005) 

 die Gewährleistung des günstigen Erhaltungszustandes der NATURA 2000 

Schutzgüter, 

 die mittelfristige Maßnahmenabstimmung mit den sog. Akteuren, 

 die mittelfristige Kalkulation von Budget- und Personalressourcen, 

 die jährliche und mittelfristige Steuerung der Maßnahmenumsetzung, 

 die sachliche und fachliche Umsetzungskontrolle inkl. einer ersten Bewertung des 

Maßnahmenerfolges, 

 die mittelfristige Auswertung des Maßnahmenerfolges für die Berichtspflicht in 

NATURA 2000 Gebieten. 

 

Da es um ein Vogelsschutzgebiet mit Offenland-Schwerpunkt handelt, wurde der Landrat des 

Landkreises Marburg-Biedenkopf, Fachdienst Agrarförderung und Agrarumwelt, mit der 

Erstellung des Maßnahmenplanes und dem Gebietsmanagement betraut. 

Eine Teilfläche des VS-Gebietes entfällt  auf den Vogelsbergkreis. Die vorliegende 

Ausarbeitung erfolgte in Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Landkreis Vogelsberg, 

Abteilung Landschaftspflege, Forsten und Naturschutz. 

Für die Naturschutzgebiete „Brießelserlen“, „Schweinsberger Moor“ und „Saurasen bei 

Schweinsberg“, welche Bestandteil des VS-Gebietes sind, erfolgt zuständigkeitsbedingt 

eine Maßnahmenplanung durch den „Hessen-Forst“.    

 

Fachliche Grundlage ist die von den Planungsbüros Lange & Wenzel GbR (2005)  erarbeitete 

Grunddatenerfassung (GDE). Aktuelle (Bestands-) Entwicklungen wurden – soweit dem 

Verfasser bekannt – in der Maßnahmenplanung berücksichtigt.  

  

Das Gebiet wurde 2004 im Zuge der 4. Tranche als VS-Gebiet gemeldet. Als Gründe wurden 

angeführt:  

 wichtigstes Rastgebiet der Zwergschnepfe in Hessen 

 zählt als Rast- und Überwinterungsgebiet für Vogelarten der Gewässer, Feuchtgebiete 

und des Offenlandes zu den 5 besten in Mittelhessen, für etliche Arten auch zu den 10 

besten Hessens  

 

Das Verordnungsverfahren wurde am 07. März 2008 mit der Verkündigung im Gesetz- und 

Verordnungsblatt des Landes Hessen (GVBl. I S.30) abgeschlossen (s. HMULV 2008).  
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Maßgebliche Vogelarten Anhang I VSRL: 

 1 Brutvogelart 

 1 Brut- und Rastvogelart 

 18 Rastvogelarten 

Maßgebliche Vogelarten Artikel 4 (2) VSRL: 

 4 Brutvogelarten 

 7 Brut- und Rastvogelarten 

 37 Rastvogelarten 

 

 

2. Gebietsbeschreibung 

 

 

Das Planungsgebiet liegt im Bundesland Hessen, östlich der Stadt Marburg und setzt sich aus 

zwei Teilgebieten zusammen: 

 Auebereich der Würf und des Arzbaches sowie des Rückhaltebeckens der Ohm mit 

den Baggerseen 

 Ohmwiesen bei Rüdigheim, Schweinsberg und Nieder-Ofleiden 

 

Vom Landkreis Marburg-Biedenkopf sind Teile der Gemeinden Amöneburg, Kirchhain, 

Marburg und Stadtallendorf sowie Teile der Gemarkungen Nieder-Ofleiden und Haarhausen 

des Vogelbergkreises betroffen. 

 

 
 
Karte 1: Übersichtskarte 

Quelle: HIAP-Viewer (Ausschnitt); verändert 

            Copyright HMULV und HLBG, 2012  

VS-Gebiet 5219-401 
„Amöneburger-Becken“ 
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Der Untersuchungsraum ist Teil des Amöneburger Beckens und durch agrarische Nutzung 

geprägt.  

Noch bis Ende der fünfziger Jahre war der Untersuchungsraum durch eine extensive 

Grünlandnutzung mit hohen Grundwasserständen gekennzeichnet. In den Geländesenken 

waren Niedermoore ausgebildet. Die anschließende Flussbegradigung (Ende der 50-er Jahre)  

ermöglichte eine großflächige Entwässerung der Aue und Absenkung des 

Grundwasserspiegels, sodass höher gelegene Auenflächen ackerfähig wurden. Zugleich ging 

hiermit eine Intensivierung der Grünlandnutzung einher. 

1960 wurde das Hochwasserrückhaltebecken der Ohm in Betrieb genommen.   

Heute zeichnet sich das Gebiet überwiegend durch wechselfeuchtes, tw. nasses Grünland 

unterschiedlicher Nutzungsintensitäten aus. Des Weiteren ist die Landschaft durch 

Fließgewässer, Teiche / Seen, Schilfröhrichte, Seggenriede und kleinere Feldgehölze 

gekennzeichnet. 

 

Der nachfolgenden Abbildung (s. Abb.1) können einige wichtige Kenndaten zum 

Planungsraum entnommen werden (näheres hierzu s. GDE (Lange & Wenzel 2005)).  

 

Erläuterung: 

B: guter Erhaltungszustand 

C: mittlerer bis schlechter Erhaltungszustand 

 

Land: Hessen 

Landkreis: Marburg-Biedenkopf, Vogelsbergkreis 

Lage: Stadt Amöneburg, Stadt Homberg, Stadt Kirchain, 

Stadt Marburg, Stadt Stadtallendorf  

Größe: 1.325,0762 ha  

Maßgebliche 

Vogelarten 

Anhang I VSRL: 

Regelmäßige Brutvogelarten (Erhaltungszustand): 

Blaukehlchen ( C ) 

Regelmäßige Brut- und Rastvogelarten: 

Neuntöter ( B ) 

Regelmäßige Rastvogelarten; 

Insg. 18 ( B ) 

Maßgebliche 

Vogelarten Artikel 

4 (2) VSRL: 

Regelmäßige Brutvogelarten (Erhaltungszustand): 

Insg. 4 (3x C, 1x B) 

Regelmäßige Brut- und Rastvogelarten: 

Insg. 7 ( B ) 

Regelmäßige Rastvogelarten: 

Insg. 37 (überw. B) 

Naturraum: D 46 Westhessisches Berg- und Senkenland 

Höhe über NN: 192-210 Meter 

Geologie: Alluviale Sedimente: Kiese, Sande und Lehme 

 
 

 

 

 

Abb. 1: Kurzinformation über den Planungsraum 

Quelle: Lange & Wenzel 2005; verändert 
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Aktuelle Nutzungsverhältnisse 

 

Landwirtschaft: 

Aufgrund der Standortverhältnisse werden die Flächen bis heute überwiegend als Grünland 

mit unterschiedlicher Intensität genutzt. Es handelt sich zumeist um Vollerwerbsbetriebe, 

darunter auch Milchviehbetriebe.  

Die Bruthabitate der „maßgeblichen Arten“ im VS-Gebiet werden zumeist extensiv, in Form 

ganzjähriger Weiden genutzt (z.B. Arzbach, Radenhäuser Lache; Blänken im Ohm-

Rückhaltebecken) oder werden nicht landwirtschaftlich genutzt (z.B. NSG „Schweinsberger 

Moor“, NSG „Brießelserlen“).  

Ob der Bau einer Biogas-Anlage (Fertigstellung: 2011) in Großseelheim mit einer 

signifikanten, langfristigen Änderung der Flächennutzung, wie verstärktem Anbau von 

Bioenergie-Pflanzen, verbunden sein wird, kann gegenwärtig nicht eingeschätzt werden. 

 

Forstwirtschaft: 

Die Forstwirtschaft spielt im VS-Gebiet nahezu keine Rolle. 

 

Wasserwirtschaft:   

Große Flächenanteile des Schutzgebietes entfallen auf das „Ohm-Rückhaltebecken“, welches 

im Bedarfsfall eingestaut wird. Die Zuständigkeit obliegt dem „Wasserverband Lahn-Ohm“  

Der Mündungsbereich der Wohra wurde renaturiert (Fertigstellung 2011).   

 

Fischerei: 

Im Planungsgebiet ist der Fischereiverein Kirchhain 1932 e.V. aktiv. 

Das VS-Gebiet fällt in die Zuständigkeit der beiden Fischereihegegemeinschaften „Lahn I“ 

und „Ohm“.   

 

Sport und Erholung: 

Ehemalige Kiesgruben werden heute für Freizeitaktivitäten (Surfen / Baden) genutzt. 

Die ausgebauten Wirtschaftswege werden stark von Radfahrern, Spaziergängern / 

Hundehaltern genutzt. 

Unmittelbar angrenzend an das Schutzgebiet - im Mündungsbereich Arzbach / Würf -  

befindet sich ein Modellflugplatz für ferngesteuerte Flugzeuge.   

 

Rohstoffabbau: 

Bei Niederwald befinden sich aktuelle Kiesabbauflächen. Eine weitere geplante Abbaufläche 

liegt im südlichen Anschluss („Vorm Eichholz“).  

Der Rekultivierungsplan sieht eine Verfüllung und extensive, landwirtschaftliche Nutzung 

vor. Zugleich sollen Maßnahmen zum Rast- und Brutvogelschutz berücksichtigt werden.          

 

Regionalplanung: 

Der Regionalplan Mittelhessen 2009 gibt einen Hinweis auf die Vielzahl der 

Nutzungsüberlagerungen (und damit Interessenkonflikte) im Vogelschutzgebiet (vgl. 

Regionalplan 2009): 

 Vorranggebiet für Natur und Landschaft 

 Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen 

 Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz (tlw.) 

 Vorranggebiet für den vorbeugenden Grundwasserschutz 

 Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft 

 Vorranggebiet oberflächennaher Lagerstätten (tlw.) (Planung) 

 Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher Lagerstätten (tlw.)  
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 Rückhaltebecken  

 Hochspannungsleitung 

 Fernwasserleitung  

 Überschwemmungsgebiete 

 Abflussgebiete 

 

Wasserrahmenrichtlinie / Maßnahmenprogramm: 

Gemäß Maßnahmenprogramm fehlen weitestgehend Räume, in denen eine initiierte oder 

natürliche Eigendynamik der Gewässer (Ohm u. Nebengewässer) ablaufen können. 

Als Ursache hierfür sind die Folgen des Gewässerausbaus in den 50er-Jahren zu werten, vor 

allem eine landwirtschaftliche Nutzung, Bebauung, Leitungstrassen und/oder andere 

Nutzungen bis in die Nähe der Gewässer. Strukturelle Aufwertungen der Gewässersohle und 

der Uferbereiche sind zumeist aufgrund der Restriktionsbereiche (z.B. Ortslagen, 

Objektschutz, Hochwasserschutz) zumeist nicht oder nur eingeschränkt möglich. 

(Anmkg. des Verfassers: Aus  avifaunistischer Sicht ist eine Umsetzung der im 

Maßnahmenprogramm vorgeschlagenen Maßnahmen wünschenswert, da sie  langfristig auch  

zu einer Verbesserung der Habitatstrukturen führen werden.)       

 

   

Das VS-Gebiet zählt  - als Rast- und Überwinterungsgebiet – für zahlreiche Vogelarten der 

Gewässer, Feuchtgebiet und des Offenlandes, zu den 5 besten in Mittelhessen, für etliche 

Arten auch zu den 10 besten in Hessen. Der Erhaltungszustand der Rasthabitate ist 

insgesamt mit B (gut) bewertet. Es gilt als das wichtigste Rastgebiet der Zwergschnepfe in 

Hessen.  

Die Bruthabitate des Schutzgebietes sind in der Gesamtbewertung für das vorkommenden 

„maßgeblicher Arten“ mit C (mittel-schlecht) eingestuft (Lange & Wenzel 2005). 

 

Teile des Vogelschutzgebietes sind zugleich als FFH-Gebiet („Ohmwiesen bei Rüdigheim“) 

sowie als Naturschutzgebiet („Schweinsberger Moor, „Brießelserlen“ und „Saurasen bei 

Schweinsberg“) ausgewiesen. Darüber hinaus ist das gesamte Planungsgebiet Bestandteil des 

Landschaftsschutzgebietes „Auenverbund Lahn-Ohm“.  

   

 

 

3. Leitbild / Erhaltungs- und Entwicklungsziele   

 

 

In der GDE (Lange & Wenzel 2005) wird als naturschutzfachliches Leitbild (= Idealzustand!) 

für das Vogelschutzgebiet eine weitgehend extensiv genutzte Flussauen-Kulturlandschaft 

formuliert. Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind daher als angestrebter Sollzustand zu 

verstehen.  

Die vorgeschlagenen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen (s.u.) sind auf die erforderlichen 

Habitatstrukturen der Avifauna ausgerichtet. 

 

Übergeordnetes Ziel der Maßnahmenplanung ist es,  

 

 die hohe Attraktivität des Raumes für zahlreiche Rastvogelarten zu sichern 

(Erhaltungszustand B). 

 die Bestände der überwiegend bestandskritischen  Brutvogelarten (Erhaltungszustand 

C) langfristig zu verbessern (Wiesenpieper, Blaukehlchen, Braunkehlchen u.a.) bzw. 
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die Brutvoraussetzungen ehemaliger Brutvogelarten wieder zu schaffen (z.B. 

Bekassine). 

 

In der GDE werden – bei weitestgehender Umsetzung der Maßnahmenvorschläge – für die 

Brutvogelarten nachfolgende Entwicklungspotentiale prognostiziert: 

 

 
Abb. 2: Mittelfristige Prognose (5-10 Jahre) der Brutvogelarten des Vogelschutzgebietes           

Quelle: Lange & Wenzel 2005 

 

Anmkg. des Verfassers: Da die empfohlenen Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen unter 

den gegenwärtigen Rahmenbedingungen nur in Teilen umsetzbar sind, ist nach Ansicht des 

Verfassers des Maßnahmenplanes mit erheblich längeren Prognosezeiträumen zu rechnen. 

 

Eine Einschätzung  der Entwicklung der Rastvogelbestände ist nach Ansicht der GDE-

Verfasser sowie des Maßnahmenplaners aufgrund zahlreicher, nicht kalkulierbarer Faktoren 

außerhalb des Planungsgebietes nicht möglich (s.a. Lange & Wenzel 2005). 

 

 

 

4. Beeinträchtigungen und Störungen 

 

 

Die artspezifischen Beeinträchtigungen und Störungen können der GDE (Lange & Wenzel 

2005) entnommen werden und sollen an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt werden. 

 

Aufgrund der Flussbegradigung sowie zahlreicher Meliorationsmaßnahmen hat sich im 

Planungsgebiet seit den 50er– Jahren eine intensivere landwirtschaftliche Nutzung etabliert.  

Die wesentlichen damit einhergehenden Beeinträchtigungen sind 

 Entwässerung von Feuchtgrünland 
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 Nutzungsbedingte Beeinträchtigungen wie Düngung, früher Mähzeitpunkt oder 

gleichzeitige Mahd auf großer Fläche 

 

Weitere Beeinträchtigungen stellen die Auswirkungen der Freizeit- und Erholungsnutzung 

sowie die Hochspannungsleitungen („Radenhäuser Lache“) dar. 

 

Die im Planungsgebiet ermittelten Beeinträchtigungen und Störungen der Vogelarten bzw. 

deren Habitate gehen aus der nachfolgenden Tabelle hervor: 

  

Vogelarten Habitate / 

Lokalität 

Art der 

Beeinträchtigungen und 

Störungen (innerhalb des 

VS-Gebietes) 

Störungen von außerhalb des 

VSG-Gebietes 

s. GDE 

(2005) 

ges. 

Planungsraum 

Düngung / 

Pflanzenschutz; 

Entwässerung von 

Feuchtgrünland; frühe 

Mahd; gleichzeitige 

Mahd auf großer Fläche;  

 

s. GDE 

(2005) 

ges. 

Planungsraum 

Schwerpunkt: 

Ohm-

Rückhaltebecken 

Freizeit- / 

Erholungsnutzung 

(ungeleinte Hunde,  Kite-

Surfen u.a.) 

Zerstörung / Beeinträchtigung 

avifaunistisch bedeutsamer 

Habitatstrukturen 

(Nutzungsintensivierung, 

Entwässerung u.a.) 

 Feuchtbiotop 

„Radenhäuser 

Lache“ 

Hochspannungsleitungen, 

Freizeitnutzung 

(Schlittschuhteich); 

Jagdausübung  

 

 Ohm, Würf Flussbegradigung (Ohm 

u. Würf); Störung 

rastender und brütender 

Wasservögel durch 

Angelsport (Ohm); 

Feuerstätten u. 

Campieren (Ohm u. 

Wohra)  

Betrieb eines Modell-

Flugplatzes (Würf) 

 Bruthabitate Verluste durch 

Prädatoren (Fuchs, 

Rabenkrähe u.a.) 

 

 

 
Die Auswirkungen des Prädatorendruckes auf den Bruterfolg müssen insgesamt als erheblich 

angesehen werden. Der Erfolg von Gegenmaßnahmen (z.B. Bejagung) ist jedoch umstritten 

und wird in der vorliegenden Maßnahmenplanung auch nicht weiter verfolgt.  

 

 

 

 

Abb. 3: Darstellung der vorhandenen Beeinträchtigungen und Störungen 

Quelle: Lange & Wenzel 2005; verändert und ergänzt 
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5. Maßnahmenbeschreibung 

 

Die in diesem Plan dargestellten Maßnahmen sind geeignet, den günstigen Erhaltungszustand 

der maßgeblichen Vogelarten zu wahren oder wiederherzustellen.  

 

Allg. Hinweis: Eine Abweichung vom Maßnahmenplan bei einer geplanten 

Flächennutzung kann zu einer Verschlechterung des Gebietes führen. Abweichungen 

sollten grundsätzlich nur nach vorheriger Kontaktaufnahme mit dem örtlichen 

Gebietsbetreuer des Fachbereiches  Ländlicher Raum und Verbraucherschutz (LRV) 

erfolgen. 

 

Die Laufzeit der Maßnahmenplanung beträgt in der Regel 10 Jahre. Gravierende Änderungen 

der Rahmenbedingungen können eine Fortschreibung des Planes innerhalb dieses Zeitraumes 

erforderlich machen. Zu diesem Zwecke sowie für die allgemeine Jahresplanung ist im 

jährlichen Turnus ein „Runder Tisch“ als Austauschforum geplant.  

 

Eine Unterscheidung in Erhaltung- und Entwicklungsmaßnahmen ist nicht möglich und auch 

nicht sinnvoll (Lange & Wenzel 2005).  

 

 

Für die nachfolgenden Maßnahmenvorschläge („Behandlungsgrundsätze“) erfolgt in der 

Maßnahmenkarte keine gesonderte flächenhafte Darstellung.    

 

Maßnahmen zur Gewährleistung eines günstigen Erhaltungszustandes (B) für LRT  

und Arten (Natureg-Maßnahmentyp 2) – „(behörden-)verbindliche Maßnahmen“ 

 

Sonstige (16.04.) 

Erhaltung und Entwicklung von Maculinea-nausithous Populationen u.a. 

FFH-Gebiet „Ohmwiesen bei Rüdigheim“; Maßnahmenplan liegt vor 

Empfehlung: Maßnahmen zur Sicherung der Maculinea-Populationen / -Habitate haben im 

FFH-Gebiet Priorität;  

Sonstige Flächen: Maßnahmen zur Grünlandextensivierung und Umwandlung von Acker in 

Grünland für die Entwicklung der Rasthabitate in der Ohmaue möglich. 

 

Maßnahmen zur Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes (B) für  

LRT und Arten (Natureg-Maßnahmentyp 3) –„(behörden-)verbindliche 

Maßnahmen“ 

 

Anlage von Gelegeschutzzonen und Eiablageplätzen (11.03.01.) 

Sicherung der Gelege von Wiesenbrütern   

Vor allem im Umfeld der vorhandenen Blänken im Ohm-Rückhaltebecken und der 

Arzbachaue sind immer wieder Kiebitz-Brutversuche, z.T. mit Eiablage auf Ackerflächen zu 

beobachten. In Abstimmung mit dem Landnutzer sind der Gelegebereich oder Teilflächen zu 

sichern.    

Empfehlung: Abstimmung mit dem Landnutzer und temporäre Sicherung durch Markierung 

im Gelände; Zahlung einer Ausfallsentschädigung. 
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 Entbuschung / Entkusselung (12.01.02)     

Sicherung / Wiederherstellung von Rast- und Bruthabitaten (Kiebitz, Wiesenpieper, 

Grünschenkel u.a.)  

Betroffen sind vor allem der Bereich „Radenhäuser Lache“ (einschließlich der Inseln) und 

die Blänken im Ohm-Rückhaltebecken. 

Mittelfristig sollte weiterer Gehölzaufwuchs durch ein gezieltes Weidemanagement 

unterbunden / minimiert werden. 

Empfehlung: Maßnahmen sind ausschließlich außerhalb der Rast- und Brutzeiten 

durchzuführen; vorzugsweise Dezember bis Februar 

  

Maßnahmen zur Entwicklung von LRT / Arten (Natureg-Maßnahmentyp 5) –  

       „Optionale Maßnahmen“ 
 

Schaffung von beruhigten Bereichen (06.02.04.) 

Erhaltung störungsarmer Brut-, Rast- und Nahrungshabitate 

Im Planungsgebiet kommt es immer wieder zu Störungen während der Brut, Rast oder 

Nahrungsaufnahme, insbesondere in fischereilich, jagdlich sowie zum Zwecke der Erholung 

genutzten Bereichen. Die Schaffung von „Ruhezonen“ ist daher von großer Bedeutung für 

die Bestandserhaltung und –entwicklung (Schwerpunkt: Ohm-Rückhaltebecken). Hoheitliche 

Maßnahmen (zeitlich befristete Schutzanordnung) sollten zum Tragen kommen, wenn Ziele 

mit Appell an Freiwilligkeit nicht erreicht werden können. 

Empfehlung: Besondere Brut- und Rasthabitate könnten – zumindest temporär – durch 

Abzäunung gesichert werden (Betretung ausschließlich im Rahmen der ordnungsgemäßen 

landwirtschaftlichen Bodennutzung). Lage und Umfang sind vor Ort festzulegen. 

 

Schaffung  / Erhalt von Strukturen im Offenland (01.10.)    

Entwicklung  von Brut- und Rasthabitaten v.a. für Neuntöter, Steinschmätzer, Raubwürger 

und Braunkehlchen; Wasserralle 

Sicherung von Biotopen, die aus avifaunistischer Sicht gut strukturierte Brut- und 

Nahrungshabiate aufweisen. Betroffen sind vor allem Bereiche der „Radenhäuser Lache“, der 

„Würf“ und des „Arzbaches“. Es handelt sich um Strukturen wie Grabensäume, Röhricht-

/Seggenbestände, Ruderalfluren oder auch Zaunpfähle. 

Empfehlung: Nutzungsmanagement ist auf die Ziele auszurichten; Objekte sind zu erhalten 

bzw. zu ergänzen 

 

Weitere Maßnahmen nach NSG VO (außerhalb LRT) / Sonstige  

 (Natureg - Maßnahmentyp 6) – „ Optionale Maßnahmen“ 

 

Leinenpflicht für Hunde (06.01.05.) 

Schutz rastender und brütender Vögel 

In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Störungen rastender und brütender Vögel 

durch nicht-angeleinte Hunde. Durch verstärkte Aufklärungsarbeit und örtliche Kontrolle 

sollte zunächst an die Freiwilligkeit der Hundehalter appelliert werden. Sollten diese 

Maßnahmen nicht greifen, sollten sich das Land / die Kommunen hoheitliche, 

ordnungsrechtliche Maßnahmen vorbehalten. 

Empfehlung: Wenn Appelle nicht greifen bzw. keine positive Veränderungen erzielt werden 

können, sind seitens des Landes / der Kommunen hoheitliche bzw. ordnungsrechtliche 

Maßnahmen (Verbote, Gebote) zu erwägen. 
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Artenschutzmaßnahmen an Energieleitungen (10.01.) 

Beseitigung von Gefährdungspotentialen 

Die Hochspannungsleitung im Bereich der „Radenhäuser Lache“ stellt aktuell ein großes 

Gefahrenpotential dar. 

Mit dem Netzbetreiber ist zu klären, ob eine Erdverkabelung grundsätzlich möglich ist. 

Wenn ja, können weitere Schritte im Rahmen einer Machbarkeitsstudie geplant werden. Zu 

erwartende Kosten (Planung und Umsetzung) sind zu eruieren. Weitere Planungsschritte sind 

im Zuge der Fortschreibung des Maßnahmenplanes möglich.      

Empfehlung: Gegenwärtig ist eine Optimierung bestehender Schutzvorkehrungen 

(Markierung der Leitungen) anzustreben.  

 

Einstellung / Einschränkung von Sport- und Freizeitaktivitäten (06.01.06.) 

Schutz rastender und brütender Vögel 

Räumlicher Schwerpunkt: Rast- und Bruthabitate des Schutzgebietes 

Empfehlung: Sport- und Freizeitaktivitäten wie „Kite-Surfen“, „Buggy-Kiting“, Benutzung 

von „Drachen“ und „Schlittschuhfahren“ („Radenhäuser Lache“) stellen eine  

Beeinträchtigung brütender und rastender Vögel dar (Schwerpunkt: Ohm-Rückhaltebecken). 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sind die betroffenen Nutzer über die Folgen aufzuklären 

und zu einem freiwilligen Verzicht zu bewegen. 

Der illegale PKW-Verkehr auf den Feldwegen, sollte zukünftig stärker kontrolliert werden.  

Empfehlung: Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit 

 

Öffentlichkeitsarbeit (14.)    

Sensibilisierung der betroffenen Bevölkerung, Besucher und Landnutzer 

Breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit in Form von Infoveranstaltungen, Exkursionen, 

Erstellung von Info-Material, Presseartikel u.a. sollen das Interesse für den Naturschutz und 

die Akzeptanz der Umsetzung der Maßnahmenplanung erhöhen.  

 

Einstellung / Beschränkung der Jagdausübung (03.01.) 
Schutz rastender und brütender Vogelarten 

Die Jagd im Bereich der „Radenhäuser Lache“ erfolgt auf der Grundlage einer Vereinbarung 

vom 05.11.2009 (s. Anlage 8.5).   

Aus naturschutzfachlicher Sicht wird an einen freiwilligen Verzicht auf die Jagd auf 

Wasservögel im gesamten Vogelschutzgebiet appelliert. Im Zuge des 

Abstimmungsverfahrens zum Maßnahmenplan konnte mit den Jagdpächtern jedoch kein 

Einvernehmen hierüber hergestellt werden. Somit gelten die bisherigen Regelungen der 

Bundes- bzw. Landesjagdzeitenverordnung.  

Empfehlung: Negative Auswirkungen der Jagdausübung – insbesondere auf den 

Erhaltungszustand der geschützten Rast- und Brutvögel - sollten weitestgehend vermieden 

werden. Das Gespräch mit den Jagdausübungsberechtigten ist auch in Zukunft fortzuführen. 

 

 

Alle nachfolgenden Maßnahmen sind im Natureg-Planungsjournal sowie der zugehörigen 

Karte dargestellt. In der nachfolgenden Beschreibung erfolgt eine kurze Erläuterung der 

Maßnahmen (-codes).   
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5.1 Maßnahmen zur Gewährleistung eines günstigen Erhaltungszustandes (B) für LRT  

       und Arten (Natureg-Maßnahmentyp 2) – „(behörden-)verbindliche Maßnahmen“ 

 

I. Naturverträgliche Grünlandnutzung (01.02.); in Kombination mit 11.02.05.; 

12.01.01.; 12.03 

Erhaltung und Entwicklung von Hauptrastgebieten; Verbesserung der 

Habitatstrukturen (Weißstorch, Schwarzmilan, Kiebitz u.a.) 

Beibehaltung und Entwicklung extensiv genutzter Grünlandareale im 

Rückhaltebecken der Ohm (1. Priorität). 

Empfehlung: keine / eingeschränkte Düngung; kein Pflanzenschutz; alternative 

Nutzungsformen: Mahd / Mähweide / extensive Beweidung / ganzjährige 

Beweidung. Förderung gem. HIAP-Richtlinie sinnvoll. 

II. Ufergestaltung (04.07.05.)  

Initiierung habitat- und strukturverbessernder Maßnahmen für die Avifauna  

Herstellung der linearen Durchgängigkeit und strukturverbessernde Maßnahmen 

an der Würf; Synergienutzung von Natura2000 und Wasserrahmenrichtlinie 

Empfehlung: Beseitigung der Sohlabstürze; Anlage von Flachwasser- und 

Ruhezonen, Steilufern u.a. 

III. Unbegrenzte Sukzession (15.01.01.) 

Entwicklung von struktur- und totholzreichen Auwaldflächen 

Gehölzbestand „Radenhäuser Lache“ 

Empfehlung: keine Maßnahmenplanung; ungestörte Sukzession 

IV. Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten (15.4) 

Erhalt und Verbesserung von Brut-, Rast- und Nahrungshabitaten (Krickente, 

Knäkente, Reiherente, Rotschenkel u.a.)  

Stillgewässer „Radenhäuser Lache“ und aktuelle Auskiesungsflächen 

Empfehlung: z.Z. keine Maßnahmenplanung; Anzustreben sind 

Artenhilfsmaßnahmen während der Auskiesungsphase für Arten wie 

Uferschwalbe und Flussregenpfeifer  - unabhängig vom späteren 

Renaturierungskonzept. Eine Abstimmung zwischen Betreiber und Naturschutz 

während der Auskiesungsarbeiten ist anzustreben. 

V. Gehölzentfernung am Gewässerrand (04.07.06.) 

Habitatsicherung für Schreit- und Watvögel 

Der Uferbereich der „Radenhäuser Lache“ ist von Gehölzen freizuhalten, mit dem 

Ziel der Erhaltung und Schaffung einer Flachuferzone mit Schlamm- und 

Schlickflächen (12.01.06.) 

Empfehlung: Sporadische Entbuschung, lokales Schälen des Oberbodens im 

Uferbereich    

 

  

5.2 Maßnahmen zur Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes (B) für  

      LRT und Arten (Natureg-Maßnahmentyp 3) –„(behörden-)verbindliche 

      Maßnahmen“ 

 

VI. Einsatz bestimmter Weidetiere (01.02.08.); in Kombination mit 11.02.05.; 

12.01.01.; 12.03 

Erhaltung und Entwicklung von Brutgebieten, tw. Rastgebieten 

Beibehaltung und Entwicklung extensiver genutzter Grünlandareale im 

Rückhaltebecken der Ohm (1. Priorität). Es handelt sich i.d.R. um wertvolle 

Brutgebiete (Wasserralle, Neuntöter, Kiebitz u.a.) im Rückhaltebecken, 
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Arzbachaue, Würfaue und Ohmaue; Standorte sind durch wechselfeuchtes - 

feuchtes Grünland gekennzeichnet; Habitatstrukturen sind zu sichern und zu 

entwickeln. 

Entwicklung eines gesonderten Pflege- / Entwicklungskonzeptes für das 

„Bekassinenloches“ wird empfohlen. Die Entwicklung der Brut- und Rastvögel 

hat sich seit der Grunddatenerhebung weiter verschlechtert.  

Empfehlung: ganzjährige Beweidung m. robusten Rinderrassen; alternativ: 

extensive Beweidung, Mähweide; Förderung gem. HIAP-Richtlinie sinnvoll. 

VII. Anlage von Blänken (11.02.05.) 

Schaffung von Bruthabitaten für Bodenbrüter; Schaffung von Rast- und 

Nahrungshabitaten 

Empfehlung: Neuanlage von Blänken und Einbeziehung in Beweidung in den 

Folgejahren; räumlicher Schwerpunkt: Radenhäuser Lache, Arzbachaue, 

Teilbereiche im Rückhaltebecken; vorzugsweise sollte eine Neuanlage im 

räumlichen Verbund mit bereits bestehenden Anlagen erfolgen. Da sich 

erfahrungsgemäß der Gehölzaufwuchs (i.d.R. Weiden) als ein Problem erweist, 

sollte bereits bei der Planung neuer Blänken ein gezieltes Pflegemanagement 

(Mähweidenutzung,  Beweidung) berücksichtigt werden. 

Wichtiger Hinweis: Objektplanungen im Hochwasserrückhaltebecken sind mit 

dem Hessischen Landesamt  für Umwelt und Geologie und dem Wasserverband 

Lahn Ohm abzustimmen.   

VIII. Wiedervernässung (12.01.01.) 

Biotopgestaltende Maßnahme für Vogelarten des Feuchtgrünlandes 

Maßnahme setzt i.d.R. einen Grunderwerb voraus; angrenzende 

landwirtschaftliche Nutzflächen dürfen durch die Maßnahme nicht beeinträchtigt 

werden. 

Empfehlung: Wiedervernässung von Grünland (Schließung von Drainagen und 

Entwässerungsgräben) 

IX. Aktuelle und geplante Kiesabbaugebiete (Lagerstätten) (08.) 

(temporäre) Habitatsicherung (Uferschwalbe, Flussregenpfeifer)  

Wie bereits in der Vergangenheit praktiziert, sollte auch zukünftig durch 

Absprachen mit dem Betreiber versucht werden, (störungsarme) Bruthabitate 

durch betriebliche Rücksichtnahme während des Abbaubetriebes temporär zu 

erhalten. 

Empfehlung: Abstimmung mit Betreiber insbesondere während der Brutperiode 

anstreben 

 

 

  5.3 Maßnahmen zur Entwicklung von Arten bzw. deren Habitaten von einem  

      aktuell guten zu einem hervorragenden Erhaltungszustand (B>A) (Natureg -  

      Maßnahmentyp 4) – „Optionale Maßnahmen“ 

                   

                  keine Maßnahmen geplant   

 

5.4 Maßnahmen zur Entwicklung von LRT / Arten (Natureg-Maßnahmentyp 5) –  

       „Optionale Maßnahmen“ 

 

X. Schaffung von Strukturen (12.03.) 

Entwicklung von Habitatstrukturen für die Avifauna 

Anlage von sporadisch genutzten Säumen in den Randzonen von Wiesen und 

Weiden z.B. in den Randzonen von Wegen und Gewässern 
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Empfehlung: Abstimmung m. Kommunen (i.d.R. Eigentümerin) und Landwirten 

über Pflege und Nutzung 

XI. Sukzession (15.01.) 

Entwicklung eines strukturreichen Ufersaumes 

Die Renaturierung der Wohra im Unterlauf bzw. Mündungsbereich ist 2011 

abgeschlossen worden; Biotopentwicklung beschränkt sich auf die Entwicklung 

eines strukturreichen Ufersaumes  

Empfehlung: Pflegebedarf z.Z. nicht abschätzbar; ungestörte Sukzession zulassen, 

Entwicklung beobachten (Einwanderung von Neophyten?) 

XII. Rekultivierung von (geplanten) Abbaugebieten (08.03.) 

Habitatentwicklung für Zielarten des VS-Gebietes 

Das  Planfestellungsverfahren ist gegenwärtig noch nicht abgeschlossen (Stand: 

Dezember 2013). Das Artenschutzgutachten sowie die Verträglichkeitsvorprüfung 

liegen der Oberen Naturschutzbehörde zur Prüfung vor. Die vorgeschlagenen 

Kompensationsmaßnahmen sehen ein Maßnahmenbündel zur Habitatentwicklung 

für Zielarten des Vogelschutzgebietes vor (Wiederverfüllung, Nutzung als 

extensives Feuchtgrünland, lokal Anlage von Feuchtbiotopen u.a.).  

Ziel sollte auch die Erhaltung von (störungsarmen) Bruthabitaten während des 

Abbaubetriebes sein (Uferschwalbe, Flussregenpfeifer) 

Empfehlung: Abstimmung mit dem Betreiber während des Abbaubetriebes 

XIII. Rekultivierung von (aktuellen) Auskiesungsflächen (08.03.)   
Habitatentwicklung für Zielarten des VS-Gebietes 

Der Rekultivierungsplan von 1993 hat die Schaffung eines Stillgewässers mit 

Ufer-, Flachwasser- und Verlandungszonen zum Ziel und entspricht den Zielen 

der vorliegenden Maßnahmenplanung. 

Empfehlung: Auf die geplante Anpflanzung von Gehölzen in den Randzonen 

kann / sollte aus avifaunistischer Sicht weitestgehend verzichtet werden.  

XIV. Ufergestaltung (04.07.05.) 

Entwicklung von Brut-, Rast- und Nahrungshabitaten 

Strukturverbessernde Maßnahmen an der Ohm und Nebengewässern 

(Schwerpunkt: Ohm-Rückhaltebecken) 

Empfehlung: Abstimmung mit Wasserverband „Lahn-Ohm“   

    

 5.5 Weitere Maßnahmen nach NSG VO (außerhalb LRT) / Sonstige  

       (Natureg - Maßnahmentyp 6) – „ Optionale Maßnahmen“ 

  

XV. Umwandlung von Acker in Grünland (01.08.01.) 

Erhöhung des Grünlandanteiles; Erhöhung des Flächenanteiles vogelspezifischer 

Habitate; standortgerechte Nutzung in den Überschwemmungszonen 

Äcker in Ohmaue, Würfaue und Ohmrückhaltebecken 

Empfehlung: Umwandlung in Grünland und anschließend extensive 

Grünlandnutzung 

XVI. Ordnungsgemäße Landwirtschaft (16.01.)  
Landwirtschaftliche Nutzflächen/Waldrandflächen ohne Maßnahmenempfehlung 

Hierbei handelt es sich um Entwicklungsflächen 2. Priorität. Die bisherige 

Nutzung ist mit den Zielsetzungen des VS-Gebietes grundsätzlich vereinbar.  

Eine langfristige Entwicklung zu Extensivgrünland wäre hier wünschenswert. Die 

Flächen könnten zudem eine Pufferfunktion zu den angrenzenden Rastgebieten 

erfüllen.  

Zur Erhöhung des Grünlandanteiles ist eine Umwandlung von Acker in Grünland 

sinnvoll. 
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Empfehlung: Reduzierung / Verzicht  auf Düngung (s.o.). Förderung gem. HIAP-

Richtlinie möglich 

XVII. Landwirtschaft (01.); in Kombination mit 11.02.05.; 12.01.01.; 12.03.; 01.08.01. 

Landwirtschaftliche Nutzflächen 

s. Ausführungen unter 16.01.  

 

 

XVIII. Schaffung /  Erhaltung von Strukturen im Offenland (12.03) 
Entwicklung von Habitatstrukturen für die Avifauna  

Anlage von sporadisch genutzten Säumen an Wiesen und Weiden, z.B. entlang 

von Gewässern und Wegen  

 

Weitere Hinweise: 

 An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass gem. Verordnung über das 

Landschaftsschutzgebiet „Auenverbund Lahn-Ohm“ der Umbruch oder die 

Nutzungsänderung von Weiden oder Brachflächen untersagt ist (RP Gießen 2000). 

 Der Oberen Naturschutzbehörde wurden durch einen „ehrenamtlichen“  Ornithologen 

potentielle Erweiterungsflächen vorgeschlagen (Anmkg. des Verfassers: Die 

Vorschläge waren  nicht Gegenstand des vorliegenden Abstimmungsverfahrens). Es 

handelt sich um avifaunistisch wertvolle Flächen im Bereich „Schröcker Feld“, 

„Arlle“ bei Roßdorf und Aue des „Rulfbaches. Die Erweiterungsflächen liegen im 

räumlichen / funktionalen Zusammenhang mit dem bestehendem Vogelschutzgebiet  

 

Einschätzung des Verfassers: 

Aufgrund zahlreicher konkurrierender Nutzungsansprüche (s.o.), der allgemeinen   

agrarstrukturellen  Rahmenbedingungen (Flächendruck, Pachtpreisentwicklung u.a.)  sowie 

der örtlichen betriebsstrukturellen Verhältnissen (Haupterwerbsbetriebe, Milchviehhaltung 

u..a.) ist die tatsächliche Umsetzbarkeit zahlreicher Maßnahmen erheblich erschwert / 

eingeschränkt. Dies gilt insbesondere für die Extensivierung landwirtschaftlich genutzter 

Flächen.  

Die geringe Größe des Schutzgebietes und die fehlende Flächenverfügbarkeit schließen 

zudem eine prozessorientierte Maßnahmenplanung weitestgehend aus. 

Eine Prognose der Entwicklung des Erhaltungszustandes der Rastvogelarten ist aufgrund  

nicht-kalkulierbarer Faktoren außerhalb des Planungsgebietes nicht möglich (s.o.). Die 

Sicherung des gegenwärtig „guten Erhaltungszustandes“ wird nach Ansicht des Verfassers im 

Wesentlichen von der Schaffung von „Ruhezonen“ während der Rast- und Zugzeiten 

abhängig zu machen sein (Ohm-Rückhaltebecken). Zugleich sind lokal gut ausgebildete 

Habitatstrukturen sicherzustellen (Radenhäuser Lache, Arzbach, Blänken u.a.), zu optimieren 

(„Bekassinenloch“) und nach Möglichkeit zu erweitern. Die Rekultivierungsplanung für die 

Kiesabbaugebiete ist in diesem Zusammenhang positiv zu werten.     

Die Entwicklung der meisten Brutvögelbestände ist bis heute rückläufig. Eine positive 

Entwicklung ist kurz- und mittelfristig auch nicht zu erwarten. Die Bestände (v.a. Bekassine, 

Kiebitz, Blau- und Braunkehlchen, Wiesenpiper, Haubentaucher, Zwergtaucher u.a.) haben 

nach Aussage der GDE-Gutachter sowie lokaler Ornithologen bereits untere Schwellenwerte 

unterschritten. Hier sind vor allem ein Defizit an geeigneten Habitatstrukturen sowie 

Beeinträchtigungen durch die Freizeitnutzungen verantwortlich. Der hohe Prädationsdruck ist 

vermutlich mitverantwortlich dafür, dass die wenigen Brutversuche des Kiebitzes häufig 

erfolglos sind. Hierauf deuten zumindest erste Beobachtungen der in 2012 und 2013 

durchgeführten Kiebitz-Gelegesicherungen auf Ackerstandorten hin (s.a. Arbeitskreis 

Marburg-Biedenkopf der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. 

2013).         
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Für einige, wenige Arten wie dem Weißstorch (lt. GDE keine „maßgebliche Art“) konnten 

sich die Brutbestände seit 2011 hingegen positiv entwickeln. Das gilt ebenfalls für das 

Vorkommen von Silberreiher, Grau- und Nilgans. Welch große Bedeutung gute 

Habitatstrukturen haben, zeigen die jüngsten Beobachtungen einiger bedrohter  

Rastvogelarten wie dem Sandregenpfeifer oder Temminckstrandläufer an der „Niederwälder 

Kiesgrube“ (D. Cimiotti 2013 per E-Mail).       

         

6. Report aus dem Planungsjournal 

    (s. Anhang 8.6) 
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8.1 Maßnahmenkarten 

 

Maßnahmenplan VS-Gebiet „Amöneburger Becken“ 

 

Maßnahmenkarten (Karte 1)   
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Maßnahmenplan VS-Gebiet „Amöneburger Becken“ 

 

Maßnahmenkarten (Karte 2)   
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Legende Maßnahmenkarte: 
 

 
 

  
 

Landwirtschaftliche Nutzung (01.) 
gegenwärtige Nutzung mit den (Erhaltungs-) Zielen des Schutzgebietes vereinbar;  Empfehlung     
Grünlandextensivierung: keine /  eingeschränkte  Düngung; kein Pflanzenschutz; alternative Nutzungsformen: 
Mahd / Mähweide / extensive Beweidung / ganzjährige Beweidung; HIAP-Förderflächen; 2. Priorität 
Anlage von Blänken (11.02.05.) 
Wiedervernässung (12.01.01.) 
Schaffung von Strukturen (12.03.) 
Umwandlung von Acker in Grünland (01.08.01.)  
   

 
 

Ordnungsgemäße Landwirtschaft (16.01) 
gegenwärtige Nutzung mit den (Erhaltungs-)Zielen des Schutzgebietes vereinbar; Empfehlung 
Grünlandextensivierung: keine / eingeschränkte  Düngung; kein Pflanzenschutz; alternative Nutzungsformen: 
Mahd / Mähweide / extensive Beweidung / ganzjährige Beweidung;  
HIAP-Förderflächen; 2. Priorität 
 

  

  
 

Einsatz bestimmter Weidetiere (01.02.08.) 
Beibehaltung (u. Entwicklung) einer extensiven Grünlandnutzung: keine / eingeschränkte  Düngung; kein 
Pflanzenschutz; Vorzugsflächen für ganzjährige Beweidung; alternative Nutzungsformen: Mahd / Mähweide; HIAP-
Förderflächen (1. Priorität) 
Anlage von Blänken (11.02.05.) 
Wiedervernässung (12.01.01.) 
Schaffung von Strukturen (12.03.) 
   

  

  
 

Naturverträgliche Grünlandnutzung (01.02)  
Beibehaltung (u. Entwicklung) einer extensiven Grünlandnutzung: keine / eingeschränkte  Düngung; kein 
Pflanzenschutz; alternative Nutzungsformen: Mahd / Mähweide / extensive Beweidung / ganzjährige Beweidung; 
HIAP-Förderflächen (1. Priorität) 
Anlage von Blänken (11.02.05.) 
Wiedervernässung (12.01.01.) 
Schaffung von Strukturen (12.03.) 
   

  

  

 

Ufergestaltung (04.07.05.) 
Herstellung der linearen Durchgängigkeit und strukturverbessernde Maßnahmen an der Ohm und ihren 
Nebengewässern zum Erhalt und zur Entwicklung des Lebensraumes geschützter Vogelarten    
 

  

  
 

Gehölzentfernung am Gewässerrand (04.07.06.) 
Uferbereich und Inseln der „Radenhäuser Lache“ von Gehölzen freihalten; 
Erhaltung einer breiten Flachuferzone mit Schlamm- und Schlickflächen; ggf. Schälung Oberboden (12.01.06.) 
 z.Z. keine Maßnahmen / ungestörte Entwicklung (15.4) 
Eigendynamische Stillgewässerentwicklung im Bereich der „Radenhäuser Lache“  

  

  
 

Rekultivierung von aktuellen und geplanten Abbaugebieten (08.03.) 
Maßnahmenbündel gem. Rekultivierungsplan; Habitatentwicklung für Zielarten des VS-Gebietes 
Erhalt von (störungsarmen) Bruthabitaten durch betriebliche Rücksichtnahme beim Abbaubetrieb (08.) 
 
   

  

  
 

Sukzession (15.01.) 
Uferrandstreifen der Wohra 
 
   

  

  
 

Sukzession (15.01.01) 
Ungestörte Sukzession (Gehölzbestand „Radenhäuser Lache“) 
 
 
   

  

 

 „Naturschutzgebiete“ im Zuständigkeitsbereich des Hessen-Forst; 
gesonderte Maßnahmenplanung  
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Sonstige (16.04.) 
FFH-Gebiet „Ohmwiesen bei Rüdigheim“; Umsetzung des bestehenden Maßnahmenplanes; Erhaltung und 
Entwicklung der Maculinea-nausithous Populationen 
 
 
 

 

 

 

 

Maßnahmen ohne flächenhafte Darstellung 

 

 Leinenpflicht für Hunde (06.01.05.) 
Aufklärungsarbeit und Appelle an Freiwilligkeit 
 

  

 

Einstellung / Einschränkung von Sport- und Freizeitaktivitäten (06.01.06.) 
Schwerpunkt: Rast- und Bruthabitate; Öffentlichkeitsarbeit und Appelle an Freiwilligkeit   
 
 

  

 

Einstellung / Beschränkung der Jagdausübung (03.01.)  
Freiwilliger Verzicht der Jagd auf Wasservögel im Bereich der „Radenhäuser Lache“ 
   
 

  

 Schaffung von beruhigten Bereichen (06.02.04.) 
Schaffung von Ruhezonen, insbesondere während der Fortpflanzungszeit und des Vogelzuges; Errichtung von 
(temporären) Zaunanlagen   
 

  

 

Öffentlichkeitsarbeit (14.) 
Durchführung von Info-Veranstaltungen und Exkursionen; Erstellung von Info-Material; Pressearbeit 
 
   

  

 

Anlage von Gelegeschutzzonen und Eiablageplätzen (11.03.01.) 
Sicherung von Teilflächen bzw. Gelegen in Abstimmung mit Landnutzer; Gewährung von 
Nutzungsausfallsentschädigungen 
 
   

  

 

Erhalt von Strukturen im Offenland (01.10.) 
Sicherung strukturierter Brut- und Nahrungshabitate (Wiesen, Weiden, Ruderalfluren, Röhricht-/Seggenbestände, 
Graben- und Wegsäume, Ansitzwarten in Form von Zaumpfählen oder Hochstaudenfluren) 
 
   

  

 

Entbuschung / Entkusselung (12.01.02.) 
Sicherung von Brut- und Rasthabitaten für Vögel mit großer Fluchtdistanz  
 
 
   

  

 Artenschutzmaßnahmen an Energieleitungen (10.01.) 
Optimierung der Schutzvorkehrungen an den Hochspannungsleitungen 
 
 
 

 

 

8.2 Fotodokumentation 

 

8.3 Abstimmungsprotokoll (behördeninterner Anhang) 

 

8.4 LSG VO 
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8.5 Protokoll Erörterungstermin „Radenhäuser Lache“ v. 05.11.2009 und 30.09.2013 

 
 

 
 

                

                 

  

                
  

 

             

               
  

Maß-
nahme 

Nr.  Maßnahme 

Maß-
nahme 
Code  Erläuterung  

Ziel der 
Maß-

nahme 

Typ der 
Maßnahme 

Grund- 
maß-

nahme 

Soll-
Mengen-
einheit 
(ME) in  

Größe 
Soll  

Kosten 
gesamt 

Soll  Priorität  

Soll-
Durch-

führende  

Ist-
Kosten 
gesamt 

Näch
ste 

Durch
führu

ng 
Perio

de  

jährl. 
Periodi

zität  

Nächste 
Durchführung 

Jahr  

2737 
Leinenpflicht für 
Hunde 06.01.05. 

Leinengebot; 
Aufklärungsarb
eit und Appelle 
haben oberste 
Priorität, 
vorbehaltlich 
hoheitl. / 
ordnungsrechtl. 
Instrumente 

Schutz 
rastender 
und 
brütender 
Vögel; 
Schwerp
unkt: 
Rast- und 
Bruthabit
ate des 
Vogelsch
utzgebiet
es 6 ja   0 0 

sonstige 
vorrangig 

Sons
tige 0 01. Dez   2014 

2738 

Einstellung/ 
Einschränkung 
anderer Sport- 
und 
Freizeitaktivität
en 06.01.06. 

Verstärkte 
Öffentlichkeitsa
rbeit; Appelle 
an Freiwilligkeit 

Schutz 
rastender 
und 
brütender 
Vögel; 
Schwerp
unkt: 
Brut- und 
Rasthabit
ate des 
Schutzge
bietes 6 ja   0 0 

sonstige 
vorrangig Sonstige 0 01. Dez   2014 

Giessen

Abteilung V

5219-401
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2739 

Einstellung/ 
Beschränkung 
der 
Jagdausübung 03.01. 

Radenhäuser 
Lache: 
Jagdverzicht 
auf 
Wasservögel; 
Jagdausübung 
gem. 
Vereinbarung v. 
05.11.2009 (s. 
Anlage Textteil 
Maßnahmenpla
n) 

Schutz 
rastender 
und 
brütender 
Vögel 6 ja   0 0 

sonstige 
vorrangig Sonstige 0 01. Dez   2014 

2740 

Schaffung von 
beruhigten 
Bereichen 06.02.04. 

Zeitl. befristete 
Schutzanordnu
ng für 
Betretungsrecht
e; Errichtung 
(temp.) 
Zaunanlagen; 
Schwerpunkt: 
Rückhaltebeck
en 

Erhaltung 
störungsa
rmer 
Brut-, 
Rast- und 
Nahrungs
habitate 
während 
der 
Fortpflan
zungszeit 
und des 
Vogelzug
es 5 ja   0 0 

sonstige 
vorrangig Sonstige 0 01. Dez   2014 

2741 

Öffentlichkeitsa
rbeit 
(Infoveranstaltu
ngen und 
Tafeln, 
Schulungen) 14. 

Durchführung 
v. Info-
Veranstaltunge
n und 
Exkursionen; 
Erstellung v. 
Info-Material; 
Pressearbeit 

Sensibilis
ierung 
der 
betroffen
en 
Bevölker
ung und 
Besucher 6 ja pauschal 1 280 

sonstige 
vorrangig 

Unternehme
r 0 01. Dez   2014 

2742 

Anlage von 
Gelegeschutzz
onen und 
Eiablageplätzen 11.03.01. 

Sicherung v. 
Teilflächen u./o. 
Gelegen nach 
Abstimmung m. 
Nutzer; 
Gewährung von 
Nutzungsausfal
lentschädiigung
en 

Sicherun
g von 
Gelegen 
von 
Bodenbrü
tern (v.a. 
Kiebitz) 3 ja pauschal 1 0 

fachlich 
zwingend 

Pächter/Eig
entümer mit 
HELP/HIAP 0 01. Jun   2014 



 - 27 - 

2743 

Schaffung/ 
Erhalt von 
Strukturen im 
Offenland 01.10. 

Erhalt und 
Entwicklung v. 
Strukturen wie 
Wiesen, 
Weiden, 
Ruderalfluren, 
Röhrichtbestän
den, Graben- / 
Wegsäumen, 
Ansitzwarten 

(Sicherun
g u.) 
Entwicklu
ng v. 
Brut- und 
Rasthabit
aten 5 ja   0 0 

sonstige 
vorrangig 

Pächter/Eig
entümer 0 01. Dez   2014 

2745 
Entbuschung / 
Entkusselung 12.01.02. 

manulle bzw. 
maschinelle 
Entbuschung / 
Entkusselung 

Sicherun
g / 
Wiederhe
rstellung 
v. Rast- 
und 
Bruthabit
aten für 
Vögel mit 
größeren 
Fluchtdist
anzen 
(Wiesenp
iper, 
Kiebitz, 
Reiherent
e, 
Grünsche
nkel u.a.) 3 ja pauschal 1 2.500,00 

fachlich 
zwingend 

Unternehme
r 0 01. Dez   2014 

2746 

Artenschutzma
ßnahmen an 
Verkehrswegen 
/ 
Energieleitunge
n (incl. 
Beschilderung 
und 
Geschwindigkei
tsbegrenzunge
n) 10.01. 

Optimierung 
der 
Schutzvorkehru
ngen an den 
vorhandenen 
Hochspannung
sleitungen 

Beseitun
g von 
Gefährdu
ngspotent
ialen im 
Bereich 
der 
Radenhä
user 
Lache 6 nein   0 0 

sonstige 
vorrangig Sonstige 0 01. Dez   2014 
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2747 

Naturverträglich
e 
Grünlandnutzun
g 01.02. 

Beibehaltg. / 
Entwicklg. einer 
ext. 
Grünlandnutzu
ng; keine / 
eingeschr. 
Düngung; kein 
Pflanzenschutz; 
prioritäre HIAP-
Förderflächen 

Erhaltung 
und 
Entwicklu
ng von 
Hauptrast
gebieten 
(Weißstor
ch, 
Schwarz
milan, 
Kiebitz 
u.a.) 2 ja   0 0 

fachlich 
zwingend 

Pächter/Eig
entümer mit 
HELP/HIAP 0 01. Dez   2014 

2748 

Einsatz 
bestimmter 
Weidetiere 01.02.08. 

Beibehaltg. / 
Entwicklg. einer 
ext. 
Grünlandnutzg; 
Vorzugsflächen 
für ganzjährige 
Beweidung; 
HIAP-
Förderung 1. 
Priorität 

Erhaltung 
und 
Entwicklu
ng v. 
Brutgebie
ten, tw. 
Rastgebi
eten 
(Wasserr
alle, 
Neuntöter
, Kiebitz, 
Wiesenpi
eper u.a.) 3 ja   0 0 

fachlich 
zwingend 

Pächter/Eig
entümer mit 
HELP/HIAP 0 01. Dez   2014 

2749 

Ordnungsgemä
ße 
Landwirtschaft 16.01. 

Gegenwärtige 
Nutzung m. 
Erhaltungsziele
n vereinbar; 
Grünlandextens
ivierung wird 
empfohlen; 
HIAP-
Förderung 2. 
Priorität 

langfristig
e 
Entwicklu
ng von 
Extensivg
rünland 
zur 
Schaffun
g von 
Pufferfläc
hen zu 
den Rast-
/ 
Brutgebie
ten 6 ja   0 0 

sonstige 
vorrangig 

Pächter/Eig
entümer mit 
HELP/HIAP 0 01. Dez   2014 
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2750 

Landwirtschaft, 
Garten-, Obst- 
und Weinbau/ 
Pflege des 
Offenlandes 01. 

Gegenwärtige 
Nutzg. m. 
Erhaltungsziele
n vereinbar; 
Grünlandext. 
empfohlen; 
lokale Anlage 
von 
Kleingewässern 

langfristig
e 
Entwicklu
ng v. 
Extensivg
rünland 
zur 
Schaffun
g von 
Pufferfläc
hen zu 
den Rast- 
und 
Brutgebie
ten 6 ja   0 0 

sonstige 
vorrangig 

Pächter/Eig
entümer 0 01. Dez   2014 

2751 
Anlage von 
Blänken 11.02.05. 

Neuanlage von 
Kleingewässern 
in den 
Folgejahren; 
Plangenehmigu
ng beachten 
(v.a. 
hydrgeologisch 
Begutachtung 
durch HLUG) 

Schaffun
g von 
Bruthabit
aten für 
Bodenbrü
ter; 
Schaffun
g von 
Rast- und 
Nahrungs
habitaten 
für 
Rastvöge
l 3 ja   0 0 

fachlich 
zwingend Sonstige 0 01. Dez   2014 

2752 
Wiedervernäss
ung 12.01.01. 

Wiedervernäss
ung von 
Grünland 
(Schließung 
von Drainagen 
und 
Entwässerungs
gräben) 

Biotopge
staltende 
Maßnah
me für 
Vögel 
des 
Feuchtgr
ünlandes 3 ja   0 0 

fachlich 
zwingend 

Eigentümer 
/ 
Kompensati
onsmaßnah
me 0 01. Dez   2014 

2753 

Umwandlung 
von Acker in 
Grünland 01.08.01. 

Umwandlung 
von Acker in 
Grünland in 
Ohmaue, 
Würfaue und 
Ohm-
Rückhaltebeck
en (2. Priorität); 
anschließend 
extensive 
Grünlandnutzu

Erhöhung 
des 
Grünland
anteiles; 
Erhöhung 
des 
Flächena
nteiles 
vogelspe
zifischer 
Habitate; 6 ja   0 0 

sonstige 
vorrangig 

Eigentümer 
/ 
Kompensati
onsmaßnah
me 0 01. Dez   2014 
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ng standortg
erechte 
Nutzung 
in den 
Übersch
wemmun
gszonen 

2754 
Schaffung von 
Strukturen 12.03. 

Anlage von 
sporadisch 
genutzten 
Säumen in den 
Randzonen von 
Wiesen und 
Weiden (z.B. 
an Wegen und 
Gewässern) 

Entwicklu
ng von 
Habitatstr
ukturen 
für die 
Avifauna 6 ja   0 0 

sonstige 
vorrangig 

Pächter/Eig
entümer 0 01. Dez   2014 

2755 
Unbegrenzte 
Sukzession 15.01.01. 

Bruchwäldchen 
an 
"Radenhäuser 
Lache": keine 
Maßnahmenpla
nung; 
ungestörte 
Sukzession 

Entwicklu
ng von 
struktur- 
und 
totholzrei
chen 
Auwaldflä
chen (1. 
Priorität); 
Pufferfläc
he zu 
Stillgewä
sser 
(Graugan
s, 
Reiherent
e, 
Krickente
, 
Löffelente 
u.a.) 2 ja   0 0 

fachlich 
zwingend Sonstige 0 01. Dez   2014 
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2756 Sukzession 15.01. 

Uferrandstreife
n der Wohra 
(Unterlauf und 
Mündungsberei
ch): ungestörte 
Sukzession; 
Entwicklung 
beobachten 

Entwicklu
ng eines 
strukturre
ichen 
Ufersaum
es als 
Brut-, 
Rast- und 
Nahrungs
habitat 
für die 
Avifauna 
(Eisvogel, 
Wassera
msel, 
Sumpfme
ise, 
Weidenm
eise u.a.) 5 ja   0 0 

sonstige 
vorrangig Kommune 0 01. Dez   2014 

2757 

Zur Zeit keine 
Maßnahmen, 
Entwicklung 
beobachten 15.04. 

Eigendynamisc
he 
Stillgewässeren
twicklung im 
Bereich 
"Radenhäuser 
Lache" u. 
aktuelle 
Auskiesungsflä
chen (1. 
Priorität) 

Erhalt 
und 
Verbesse
rung von 
Brut-, 
Rast- und 
Nahrungs
habitaten 
(Krickent
e, 
Knäkente
, 
Reiherent
e, 
Rotschen
kel u.a.) 2 ja   0 0 

fachlich 
zwingend Sonstige 0 01. Dez   2014 
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2758 

Gehölzentfernu
ng am 
Gewässerrand 04.07.06. 

unmittelbarer 
Uferbereich der 
"Radenhäuser 
Lache": 
Freihalten von 
Gehölzen; 
Erhaltung einer 
breiten 
Flachuferzone 
mit Schlamm- 
und 
Schlickflächen 
(12.01.06.); 
abschnittsweise 
Gehölzentfernu
ng 

Förderun
g von 
Zielarten 
der 
Watvögel 
wie 
Bruchwas
serläufer, 
Rotschen
kel, 
Grünsche
nkel, 
Kiebitz 
und 
Vertreter
n der 
Schreitvö
gel 
(Störche, 
Kraniche 
und 
Reihern) 2 ja pauschal 1 1.500,00 

fachlich 
zwingend 

Unternehme
r 0 10. Dez   2014 

2759 

Rekultivierung 
von 
Abbaugebieten 08.03. 

Geplante 
Auskiesungsflä
chen im "Ohm-
Rückhaltebeck
en": Umsetzung 
des geplanten 
Rekultivierungs
planes 

Maßnah
menbünd
el; 
Habitaten
twicklung 
für 
Zielarten 
des VS-
Gebietes 5 ja   0 0 

sonstige 
vorrangig 

Unternehme
r 0 01. Dez   2014 

2761 

Ufergestaltung 
(Uferböschunge
n verändern, 
vegetationsfreie 
Bereiche 
schaffen, 
Einbringung 
von Totholz und 
Lebenden 
Bäumen) 04.07.05. 

Herstellung der 
linearen 
Durchgängigkei
t und Initiierung 
von struktur- 
und 
habitatverbesse
rnden 
Maßnahmen an 
der Würf im 
Stadtgebiet 
Kirchhain, 
Gemarkung 
Großseelheim 

Strukturv
erbesser
nde 
Maßnah
men zum 
Erhalt 
und zur 
Entwicklu
ng des 
Lebensra
ums für 
verschied
ene nach 
VS-RL 
geschützt
e 
Vogelarte 2 nein pauschal 1 

60.000,0
0 

fachlich 
zwingend WRRL 0 01. Dez   2014 
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n 

2762 

Ufergestaltung 
(Uferböschunge
n verändern, 
vegetationsfreie 
Bereiche 
schaffen, 
Einbringung 
von Totholz und 
Lebenden 
Bäumen) 04.07.05. 

Ohm einschl. 
Nebengewässe
r im Bereich 
Ohm-
Rückhaltebeck
en: Anlage von 
Steilufern, 
Einbringung 
von Totholz, 
strukturverbess
ernde 
Maßnahmen 

Entwicklu
ng von 
Brut-, 
Rast- und 
Nahrungs
habitaten 
für die 
Avifauna 5 ja pauschal 0 0 

sonstige 
vorrangig 

Unternehme
r 0 01. Dez   2014 

2763 

Rekultivierung 
von 
Abbaugebieten 08.03. 

Aktuelle 
Auskiesungsflä
chen bei 
Niederwald; 
Umsetzung des 
Rekultivierungs
planes 

Maßnah
menbünd
el; 
Habitaten
twicklung 
für 
Zielarten 
des VS-
Gebietes 5 ja   0 0 

sonstige 
vorrangig 

Unternehme
r 0 01. Dez   2014 

2764 

Lagerstätten / 
Rohstoffgewinn
ung / 
Abgrabungen 08. 

Aktuelle und 
geplante 
Auskiesungsflä
chen 

Erhaltung 
von 
(störungs
armen) 
Bruthabit
aten 
durch 
betrieblic
he 
Rücksicht
nahme 
beim 
Abbaubet
rieb 3 ja   0 0 

sonstige 
vorrangig 

Unternehme
r 0 01. Dez   2014 
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(Zielarten
: 
Uferschw
albe, 
Flussrege
npfeifer 
u.a.) 

  

 vom 24.06.2014 

    

 (c) Gtools.net 2001-2009 

 


